
4602 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für Familie und Umwelt 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1993 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Der gegenständliche Geetzesbeschluß beinhaltet die Neuregelung der 
gesetzlichen Bestimmungen für die Zuerkennung der erhöhten Familienbei
hilfe für erheblich behinderte Kinder nach neuen Kriterien, die eine bun
deseinheitliche Gleichbehandlung sicherstellen, vor. 

Für die Beurteilung, ob ein Kind als erheblich behindert im Sinne 
des Familienlastenausgleichsgesetzes gilt, wird die Verordnung über die 
Richtsätze für die Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(Richtsatzverordnung), die auf Grundlage des Kriegsopferversorgungsgeset
zes 1957 erlassen wurde, herangezogen. Bei der Anwendung der Richt
satzverordnung kann man auf Erfahrungswerte einer jahrzehntelangen Praxis 
zurückb 1 i cken. Di e Anwendung der Ri chtsatzverordnung wi rd- durch deren 
klar abgrenzbare Vorgaben bei der Beurteilung von Behinderungen durch 
Prozentsätze nicht nur eine bundeseinheitliche Vollziehung nach ob
jektiven Kriterien, sondern insbesondere auch das erforderl iche Maß an 
Rechtssicherheit bringen. 

Der Ausschuß für Familie und Umwelt stellt nach Beratung der Vorlage 
am 12. Juli 1993 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Dietmar W e den i 9 
Berichterstatter 

DVR 0050369 

Wien, 1993 07 12 

Irene C r e p a z 
Stv. Vorsitzende 
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